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1. Struktur des Referats Personal

Leitung: Eva Hälke-Plath

Urlaubsdatei und Archiv: Olaf Preidel

Arbeitsunfähigkeit: Karin Elsner/Lisa-Marie Stever

Personalbetreuung: 

• Anke Mellin (nichtwiss. Personal)

• Kathrin Wirtz (wiss. Personal)

• Thomas Lange (stud. u. wiss. Hilfskräfte)
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2. Krankmeldung

• Die Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche 
Dauer sind dem Arbeitgeber über das  Sekretariat 
unverzüglich (d.h. am ersten Krankheitstag vor 
dem üblichen Arbeitsbeginn) mitzuteilen.

• Eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen 
einer Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer ist in der Regel erst bei 
einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei 
Kalendertagen zu erbringen.
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2. Krankmeldung

• Der Krankenschein muss spätestens am 4. Kalendertag 
vorliegen. 

• Durchschlag für den Arbeitgeber abtrennen, Original (mit 
der Diagnose) an die Krankenkasse senden. Falls ein drittes 
Exemplar vorliegt, ist dieses für den Arbeitnehmer 
bestimmt.

• Eine Krankmeldung muss immer zuerst an das Sekretariat
erfolgen.

• Die Inanspruchnahme von sogenannten Karenztagen
(Krankheit bis zu drei Kalendertagen ohne Krankenschein) 
wird monatlich an die Personalabteilung weitergeleitet und 
dort registriert.

• Stud./wiss. Hilfskräfte können keine Karenztage in 
Anspruch nehmen!
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2. Krankmeldung

• Krankenhausaufenthalte: Ausstellung eines 
Aufnahmescheines (hieraus ist ersichtlich, ab 
wann man im Krankenhaus behandelt wird) 
und eines Entlassungsscheines erbitten.

• Diese Bescheinigungen gelten als 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und müssen 
im Sekretariat abgegeben werden! 
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2. Krankmeldung

• Krankheit von Kindern:  Kopie des 
Krankenscheins  im Sekretariat abgeben.

• Die Rückseite des Scheins muss ausgefüllt 
werden!

• Bei Erkrankung von Kindern können die 
Karenztage nicht in Anspruch genommen 
werden.
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3. Urlaub
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Bevor es losgeht…



3. Urlaub

• Urlaub aus dem vorigen Kalenderjahr kann im 
folgenden Kalenderjahr bis 31.12. genommen 
werden, danach verfällt er. 

• Beispiel: Urlaub von 2016 muss in 2017   
genommen werden. Es ist kein gesonderter 
Antrag notwendig.
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3. Urlaub

• Arbeitsort ist Greifswald

• Wer nicht am Arbeitsort ist und keinen 
Dienstreiseantrag oder Urlaubsschein ausgefüllt 
hat, hat z.B. keinen Versicherungsschutz und ist 
der Arbeit unerlaubt ferngeblieben.

• Information des Vorgesetzten über Heimarbeit 
notwendig!

• Gleitarbeitszeit bei nichtwiss. Personal wird über 
die Erfassungsbögen registriert.
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3. Urlaub

• Urlaub muss im Allgemeinen 2 Wochen im 
Voraus beantragt werden (betrifft z.B. den 
Jahresurlaub). Dazu wird der Urlaubsschein 
ausgefüllt. Er ist im Sekretariat erhältlich und  
kann per Mail bei Frau Korthase angefordert 
werden. 

• Wird der Schein von der Verwaltung an Sie 
persönlich geschickt, geben Sie ihn bitte 
umgehend an das Sekretariat weiter (Briefkasten 
nutzen). 
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3. Urlaub

• In dringenden Fällen kann der Urlaub auch 
kurzfristig beantragt werden (wenn man z. B. bei 
Erkrankung eines Kindes Urlaub in Anspruch 
nehmen möchte).

• Hinweis zum Ausfüllen des Urlaubsscheins: Spalte 
„Kenntnisnahme Stellvertreter“: freilassen 

• Neu: Mitarbeiter mit Lehrverpflichtung „von 
Lehre nicht betroffen“ ankreuzen! 
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3. Urlaub

• Nach dem Ausfüllen und dem Einholen der 
Unterschrift wird der Schein im Sekretariat 
abgegeben (bitte Briefkasten nutzen!). 

• Pro Kalenderjahr muss 2 Wochen zusammen 
hängender Erholungsurlaub vom Arbeitgeber 
gewährleistet und vom Arbeitnehmer in 
Anspruch genommen werden: Kontrolle durch 
die Personalabteilung!
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3. Urlaub
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Dieses Feld 
freilassen!

von Lehre 

nicht 

betroffen

Dieses Feld 
ankreuzen!

oder



3. Urlaub

• Bei Krankheit während des Urlaubs bitte 
schnellstmöglich im Sekretariat melden.

• Der Urlaubsanspruch bleibt erhalten, kann 
jedoch nicht automatisch im Anschluss an den 
gewährten Urlaub genommen werden!

• Es besteht kein Anspruch auf Genehmigung 
des Urlaubs-Wunschtermins!
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3. Urlaub
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Dieses Feld 
ausfüllen bei 
Krankheit im 

Urlaub



3. Urlaub
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Dieses Feld ausfüllen 
z.B. bei Sonderurlaub 

für Dienstjubiläen



4. Dienstreiseantrag

Bevor es losgeht……
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Dienstreiseantrag ausfüllen!



4. Dienstreiseantrag

• Bitte stets die aktuellen Formulare für einen 
Dienstreiseantrag und die 
Reisekostenabrechnung verwenden!

• Diese sind auf der Homepage der Universität 
erhältlich:

• https://www.uni-
greifswald.de/universitaet/organisation/  
verwaltung/personal/formulare.html

• Der Antrag ist rechtzeitig, d. h. spätestens 1 
Woche vor Reisebeginn bei Inlandsreisen, 2 
Wochen vor Reisebeginn bei Auslandsreisen, zur 
Genehmigung vorzulegen.
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4. Dienstreiseantrag

• Bevor ein Dienstreiseantrag zur Unterschrift 
vorgelegt wird, ist die Finanzierung zu klären, 
d. h. eine Kostenstelle (Zahlenkombination)
muss auf dem DR-Antrag stehen. 

• Ist die Kostenstelle nicht bekannt, bitte eine Notiz 
mit Projektnamen auf einem Zettel anfügen 
(dann nichts in das Formular schreiben). Frau 
Korthase trägt die Kostenstelle dann nach!

• Bei Drittmittelfinanzierung ist die Unterschrift 
des Projektleiters einzuholen.
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4. Dienstreiseantrag

• Jeder Dienstreiseantrag ist im Sekretariat 
zwecks Genehmigung, Unterschrift und 
Registrierung vorzulegen.

• Füllen Sie den Dienstreiseantrag (siehe 
Muster) sorgfältig aus. 

• Vergessen Sie nicht die Unterschriften! 

• Die Bankverbindung wird nur bei Beantragung 
eines Abschlags benötigt.
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4. Dienstreiseantrag
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4. Dienstreiseantrag
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Unterschrift 
Projektleiter: bei 
Finanzierung aus 

Drittmitteln



4. Dienstreiseantrag
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Unterschrift 
Riedel/Becher/Urich: 
bei Finanzierung  aus 

Haushalt



4. Dienstreiseantrag
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Entweder Zahl eintragen 
oder nur Notizzettel mit 
Projektnamen anfügen!



4. Dienstreiseantrag
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Dieses Feld nur 
ausfüllen bei 

Beantragung eines 
Abschlages



4. Dienstreiseantrag
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Absicherung der 
Lehre: dieses Feld 
nicht vergessen!



4. Dienstreiseantrag

28

Hier selbst 
unterschreiben



4. Dienstreiseantrag

• Jetzt kann der Dienstreiseantrag im 
Sekretariat abgegeben werden, denn …
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4. Dienstreiseantrag
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Unterschrift
Prof. Hildebrandt/

Prof. Hammerschmidt

• Diese Unterschrift wird von Frau Korthase eingeholt und der 
Antrag wird an den Antragsteller für die spätere Abrechnung 
zurückgegeben!



4. Dienstreiseantrag

• Mit dem Dienstreiseantrag kann ein Vorschuss in 
Höhe von 80 % der voraussichtlichen Kosten 
beantragt werden, sofern diese 50 € übersteigen.

• Dazu bitte eine Kopie des genehmigten 
Dienstreiseantrages im Sekretariat einreichen.

• Der Vorschuss wird ca. 10 Tage vor Reisebeginn 
überwiesen.

• Wurden bereits Reisekosten nachweislich 
getätigt, wird der Vorschuss für diese Ausgaben 
sofort gezahlt.   
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4. Dienstreiseantrag

• Studierende können keine Dienstreiseanträge 
stellen.

• Die Kosten können hier über eine 
Kostenübernahmeerklärung abgerechnet 
werden (Formular Homepage – s.o.).

• Nehmen Studierende an einer Tagung o. ä. 
teil, sind sie im Rahmen ihrer Ausbildung 
versichert.
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4. Dienstreiseantrag

• Regeln für den Fahrkartenkauf: 
• Für den  Fahrkartenkauf von Bahnfahrkarten darf nur 

das  Firmenportal der Deutschen Bahn genutzt 
werden!!

• Ausnahme: Sonderpreise der DB werden genutzt, die 
unter dem eingerechneten Firmenrabatt von 8% 
liegen!

• Wer über das Firmenportal Karten buchen möchte, 
muss vorher ein Login bei Frau Korthase beantragen. 

• Beim Kauf von Fahrkarten am Schalter muss die 
Großkundennummer der Universität angegeben 
werden (200 0065).
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5. Reisekostenabrechnung

• Bitte rechnen Sie nach Ende der Reise 
schnellstmöglich die Kosten ab (keine 
Heftklammern, sondern nur Büroklammern 
verwenden!)!

• Alle Belege, die kleiner sind als A4, bitte 
aufkleben!
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5. Reisekostenabrechnung

• Für Hotelübernachtungen werden lt. Reisekostengesetz 
MV Kosten bis max. 65 € erstattet. Das Gesetz ist über 
folgenden Link abrufbar:

• https://www.uni-
greifswald.de/universitaet/organisation/

verwaltung/personal/gesetze/

• Höhere Kosten können nur mit einer umfangreichen 
Begründung erstattet werden!

• Alle Reisekosten (z. B. Flug, Bahn, Hotel usw.) müssen 
zunächst selbst bezahlt werden - Rechnungen nicht an 
das Institut schicken lassen!
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5. Reisekostenabrechnung

• Im Sekretariat gibt es eine Liste mit günstigen 
Hotels, die gebucht werden können (es werden 
max. 80 € erstattet).

• Grund: in Großstädten sind die Preise oft höher 
als die angegebenen 65 €. 

• Bitte lassen Sie sich vor Ort eine nach Kosten für 
Logis und Frühstück aufgeschlüsselte Rechnung 
aushändigen!

• Auf der Hotelrechnung muss die Adresse des 
Instituts - und  nicht die Privat-Adresse-
angegeben sein!
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5. Reisekostenabrechnung

• Hinweis: von den Hotels dürfen im Rahmen von 
Dienstreisen keine kommunalen Abgaben wie 
Kurtaxe, City Tax, Kulturabgabe erhoben werden.

• Prüfen Sie Ihre Rechnung vor Ort, da diese 
Abgaben ab sofort nicht mehr erstattet werden!

• Für Reisen ins Ausland gilt diese Regelung nicht.
• Rechnungsanschrift: Rechnung bitte auf den 

Arbeitgeber ausstellen lassen!
• Ausschlussfrist: Die Abrechnung muss bis 

spätestens 6 Monate nach Reiseende in der 
Personalabteilung vorliegen!
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5. Reisekostenabrechnung
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5. Reisekostenabrechnung
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5. Reisekostenabrechnung

40

Dieses Feld nur nach 
Beantragung eines 

Abschlages 
ausfüllen!

Unbedingt 
ausfüllen!



5. Reisekostenabrechnung
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Abrechnung einer Vorschusszahlung:
• Wird ein Vorschuss nicht innerhalb der 

Ausschlussfrist von 6 Monaten abgerechnet, wird 
er zurück gefordert.



5. Reisekostenabrechnung
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Hier selbst 
unterschreiben



6. Laufzettel
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• Es ist ein einheitlicher Laufzettel für den Beginn sowie für 
das Ende einer Tätigkeit bzw. einer Qualifizierungsarbeit 
zu verwenden.

• Der Betreuer des neuen Mitarbeiters bzw. Studierenden 
ist dafür verantwortlich, dass alle aufgeführten Punkte 
abgearbeitet werden.

• Anschließend ist der Laufzettel im Sekretariat abzugeben.

• Gleiches gilt für die Beendigung einer Tätigkeit bzw. 
Abschluss der Qualifizierungsarbeit.

• Schlüsselausgabe erfolgt nur nach Angabe von 
Kontaktdaten!



7. Sonstiges

• Sprechzeiten Sekretariat (10.30 Uhr -12.30 Uhr)

• Zugangsregelung Büro Prof. Riedel

• Postschrank

• Briefkasten

• „Schlüsselwünsche“ immer bei Herrn Büttner per E-
Mail anmelden! Die Schlüsselausgabe erfolgt erst 
nach Genehmigung durch Herrn Büttner!
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7. Sonstiges

• Projekt- und Exkursionswoche: 06.06. - 10.06.17

(Es finden keine Lehrveranstaltungen statt!)

• Instituts-Retreat: Damerow (Usedom), 07.-08.06.17

• Proteomics Summer School: 17.07. – 21.07.17

• Eine aktuelle  dienstliche Telefonliste finden Sie auf 
der Instituts-Homepage (Stand März 2017).
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Informationsveranstaltung

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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